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GEMEINDE WINHÖRING   -   BEBAUUNGSPLAN NR. 16 

„WESTLICH DER EHEMALIGEN B 588 IN EISENFELDEN“ 

3. ÄNDERUNG  

Änderung Bereich Flst.-Nr. 2572 (Änderung Baugrenzen) und ergänzende Festsetzungen zu GRZ, 

Stellplätze und Höhenbezugspunkt 
 

 

BEGRÜNDUNG 
 
 Bereich 3. Änderung: 
 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „westlich der ehemaligen B 588 in Eisen-

felden“ umfasst planerisch die Flurstück- Nummer 2572, Gemarkung Winhöring im südli-

chen Teil des Bebauungsplangebiets. 

 

 

Anlass der 3. Änderung: 
 

Änderungen im Bereich der Flurstück-Nr. 2572, Gemarkung Winhöring: 

 

Im bisherigen Planstand war das Grundstück der Flurstück-Nr. 2572, Gemarkung Winhö-

ring als Mischgebiet mit max. 2 Vollgeschossen, Satteldach mit 25° 30° Dachneigung 

und einer max. Wandhöhe von 6,50 m festgesetzt. 

 

Nach dem Konzeptentwurf vom 13.03.2023 des Bauwerbers soll eine Bebauung mit ins-

gesamt 6 Baukörpern mit Gewerbe- und Wohneinheiten, sowie einer Tiefgarage und 

offenen Stellplätzen erfolgen. 

 

Zur Umsetzung dieses Konzepts ist die Erweiterung der bestehenden Baugrenze an der 

Nordostecke und in sehr geringem Umfang auch an der Südostecke notwendig. 

Im Weiteren wird zur Realisierung der Tiefgarage eine Baugrenze allein für die Tiefgara-

genbebauung festgesetzt, dies ist im Planteil und in den Festsetzungen unter A. Festset-

zungen Ziffer 6.c) eingetragen. 

 

Die bisher ausgewiesene Fläche für die Stellplätze wird ebenfalls entsprechend des Kon-

zepts angepasst und gegenüber der bisherigen Fläche etwas vergrößert und geringfü-

gig verschoben. 

 

Die zulässige Dachneigung der Satteldächer soll von bisher 25°- 30° auf neu 25°-35° er-

höht werden und entspricht dann mit max. 35° auch der Festsetzung im unmittelbar 

nördlich angrenzenden Mischgebiet. 

 

Da die Festsetzung der höchstzulässigen Wandhöhe 6,50 m in den bisherigen Festset-

zungen nicht ausreichend definiert war, wird folgende neue Definition unter A. Festset-

zungen Ziffer 3.c) ergänzt: 

„Die max. Wandhöhe WH bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen OK FFB EG 

und dem Schnittpunkt der Außenwand (Wandaußenseite) mit der Dachhaut. 

Der Höhenbezugspunkt OK FFB ist unter Ziffer 5 d) definiert. 

Die Wandhöhe WH gilt zugleich als abstandsflächenrelevante Wandhöhe.“ 

 

Im Weiteren liegt die natürliche Geländeoberfläche des Grundstücks Flurst.-Nr. 2572  

ca. 50 – 80 cm unter dem Straßenniveau. Ein entsprechendes Aufmaß der Straßenhö-

hen und der bestehenden Hauseingänge der umliegenden Gebäude wurde seitens 

der Gemeinde beauftragt. 

Für eine eindeutige Aussage zur Höhenlage und im Weiteren auch als Festlegung für die 

zulässige Wandhöhe und auch der abstandsflächenrelevanten Wandhöhe werden  



 

zwei Höhenbezugspunkte mit Angabe der zulässigen Höhe OK FFB Erdgeschoss-Böden 

aufgenommen, dadurch ist zu jeder Zeit die Nachkontrolle der Höhenlage der Ge-

bäude möglich. 

 

 

Die Höhenlage wird sowohl für die Bebauungen auf Flurstück-Nr. 2572 festgesetzt, als 

auch für den restlichen nördlich angrenzenden Bebauungsplanteil. Hier ist zwar nahezu 

die gesamte Fläche bereits bebaut, jedoch soll auch in diesem Bereich für Änderun-

gen/ Neuerrichtungen, Ersatzbauten o.Ä. eine eindeutige Festsetzung der Höhenlage 

OK FFB EG festgesetzt werden. 

Die bisherige Festsetzung unter A.5.d) „Die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss darf 

höchstens 2 Stufen (0,32 m) über natürlichem Gelände liegen.“  

entfällt ersatzlos. 

 

Neue Festsetzung A.5.d): 

d). Max. zulässige Höhe Oberkante fertiger Fußboden Erdgeschoss (OK FFB EG): 

Als Höhenbezugspunkte für die max. zulässige Höhe OK FFB EG dienen die beiden Ab-

wasserschächte im Fahrbahnbereich der Ortsdurchfahrt Eisenfelden: 

Nr. 1153 mit OK Deckelhöhe 367,05 müNN 

Nr. 1157 mit OK Deckelhöhe 367,16 müNN 

 

Die max. zulässige Höhe OK FFB EG beträgt: 

- Bei Flurst.-Nr. 2572 T Bereich Gebäude 1: 367,25 müNN 

- Bei Flurst.-Nr. 2572 T Bereich Gebäude 2: 367,10 müNN 

- Bei Flurst.-Nr. 2572 T Bereich Gebäude 3-6: 366,95 müNN 

- Bei Flurst.-Nr. 2568/5, 2568/6, 2574, 2574/2 und 2574/11: 367,10 müNN 

- Bei Flurst.-Nr. 2570 und 2570/4: 366,80 müNN 

 

Ziel dieser Festsetzung ist neben der eindeutigen Festlegung der zulässigen Höhen vor 

allem die Einpassung aller Gebäude (OK FFB EG) in das natürliche Gelände.  

Dabei wird bei Flurst.-Nr. 2572 T das Konzept mit dem Baukörper 1 und 2 mit Gewerbe-

einheiten und Zugang auf Höhe des Straßenniveaus/ Stellplatzniveaus höhenmäßig be-

rücksichtigt. 

 

Die bisherigen festgesetzten Baumpflanzungen auf der Flurst.-Nr. 2572 (insgesamt 13 

Stück Neupflanzungen) liegen großteils im Bereich, in dem die neue Tiefgarage geplant 

ist. Da aber eine vernünftige Baumpflanzung auf einer Tiefgaragendecke auch bei ei-

nem relativ hohen Humusaufbau realistisch nicht umsetzbar ist, wurden die bisherigen 

13 Baumpflanzungen neu festgesetzt und liegen im Randbereich um den Tiefgaragen-

bau und können somit auch dauerhaft erhalten werden. 

 

 

Die übrigen Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes (Grundflächenzahl, Ge-

schossflächenzahl, Vollgeschosse, Dachform, usw.) bleiben unverändert gültig und gel-

ten auch für den Bereich der 3. Änderung für Flurst.-Nr. 2572. 

 

 

Im Zuge der 3. Änderung wurden auch folgende Festsetzungen für den gesamten Gel-

tungsbereich mit aufgenommen: 

 

Unter A. Festsetzungen Ziffer 5.d): 

 

 Festsetzung zur max. zulässigen Höhe OK FFB siehe oben. 

 

 

 

 

 



 

Unter A. Festsetzungen Ziffer 6.d): 

 

Die bisherige Regelung „Je Wohneinheit ist ein Garagenstellplatz nachzuweisen“ ist auf-

grund des tatsächlichen aktuellen Stellplatzbedarfs nicht mehr ausreichend und wird 

gestrichen und durch folgende Festsetzung ersetzt: 

 

„Für jede Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze auf dem entsprechenden Bau-

grundstück nachzuweisen. Mindestens 50 % der nachzuweisenden Stellplätze sind in 

Form einer Garage/ eines Carports oder einer Tiefgarage vorzusehen. 

Die verbleibenden, nachzuweisenden Stellplätze können auch als oberirdische Stell-

plätze hergestellt werden, wobei der Zufahrtsbereich vor den Garagen bzw. dem Car-

port dabei nicht als Stellplatz angerechnet wird.“ 

 

 

Unter A. Festsetzungen Ziffer 3.a): 

 

Infolge der erhöhten Stellplatzanforderungen darf die GRZ II bis zu einem Höchstwert 

von 0,6 überschritten werden.“ 

 

 

Unter A. Festsetzung Ziffer 4.a) wird bezüglich der Abstandsflächen folgender Festset-

zungstext ergänzt: 

 

„Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 01.06.2021 sind einzuhal-

ten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO findet keine Anwendung.“ 

 

 

Bei der bestehende Festsetzung A.5.f) werden die zulässigen Dachüberstände trauf- 

und giebelseitig bis 1,00 m zugelassen (statt bisher 0,45 m traufseitig, 0,30 m giebelsei-

tig). 

 

 

Der bisherige Festsetzungstext A.6.g) „Einfriedungen“ entfällt und wird ersetzt durch: 

„Für Einfriedungen wird auf die gemeindliche Einfriedungssatzung in der jeweils gültigen 

Fassung verwiesen.“ 

 

 

Unter B. Hinweise werden noch 2 Hinweise aufgenommen: 

 

Der bisherige Hinweis unter B. Hinweise Ziffer 11 und auch der Text unter A. Festsetzun-

gen Ziffer 8.f), letzter Absatz entfällt und wird unter B. Hinweise Ziffer 11 ersetzt durch fol-

genden Text: 

 

Hinweis Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. Dabei ist eine 

breitflächige Versickerung über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben. Ist eine 

breitflächige Versickerung nicht möglich, so ist eine linienförmige Versickerung z.B. mit-

tels Mulden-Rigolen oder Rigolen zu realisieren. 

Es ist von jedem Grundstückseigentümer eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei 

der Beseitigung von Niederschlagswasser eine erlaubnisfreie Versickerung vorliegt. So-

fern die Voraussetzungen zur Anwendung der Niederschlagswasserfreistellungsverord-

nung (NWFreiV) und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-

tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) nicht gegeben sind, so ist bei 

der Kreisverwaltungsbehörde eine wasserrechtliche Gestattung mit den entsprechen-

den Unterlagen zu beantragen. 

Bei der Planung der Niederschlagswasserableitung sind das DWA-Merkblatt M 153 und 

die DWA-Arbeitsblätter A 117 bzw. A 138 in den jeweils gültigen Fassungen zu beach-

ten. 



 

Unter B. Hinweise Ziffer 14 wird folgenden Hinweis aufgenommen: 

 

Hinweis Meldepflicht Bodendenkmäler: 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1 u. 2 

BayDSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die 

Untere Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Altötting). 

 

 

 

 

 

 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 „westlich der ehemaligen B 588 in Eisenfel-

den“ umfasst den Planteil und die textlichen Festsetzungen. 

 

 

Zur besseren Übersicht werden im Verfahren alle Textteile der Festsetzungen, die entfal-

len, durchgestrichen und in roter Schriftfarbe dargestellt und alle Änderungen/ Ergän-

zungen in den Festsetzungen in blauer Schriftfarbe dargestellt. 

(nach dem Satzungsbeschluss werden die roten Textteile vollständig entfernt, die 

blauen Textteile werden in schwarzer Schriftfarbe dargestellt). 

 

 

 

Durch die 3. Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. 

 Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „westlich der ehemaligen B 588 in Eisenfel-

den“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innen-

entwicklung) durchgeführt. 

  

 

 

 

 Der Gemeinderat der Gemeinde Winhöring hat in der Sitzung am 25.04.2023 die  

 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 "westlich der ehemaligen B 588 in Eisenfelden" 

 beschlossen. 
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